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Erſtes Kapitel .

Geſchichtliches .

Um die Halbbarbarei des Duells in etwa rechtfertigen

zu können , berufen ſich ſeine Anhänger darauf , daß es

ſich um eine „alte , ehrwürdige Sitte “ handle , daß es auf
dem „religiös - romantiſchen Boden der Gottesurteile “ ent⸗

ſtanden ſei , daß es im altdeutſchen „ Fehderecht “ ſeinen

Urſprung habe , daß es eine Fortſetzung der „Ritter⸗
tourniere “ ſei , daß der „gerichtliche Zweikampf des Mittel⸗

alters “ ihm Sanktion gegeben habe und daß —ſo lautet

der haupttrumpf — es in der „ mannhaften kriegeriſchen

Geſinnung der Germanen “ begründet ſei ; „verletzte Ehre

hätten die alten Germanen nur mit Blut abgewaſchen “ ,

„ Deutſchtum und Duell gehörten zuſammen “ . So viele

Entſchuldigungsgründe , ebenſo viele unhiſtoriſche Behaup —

tungen ; wohl auf keinem Gebiete hat man die Geſchichte

ſo ſehr mißbraucht und ins Gegenteil verdreht wie hier

zur Rechtfertigung des Duells . Es bleibt ein beſonderes
verdienſt des Rechtshiſtorikers Dr . v. Below , daß er allen

dieſen Phraſen die Maske abgeriſſen hat in ſeinem aus⸗

gezeichneten Buche „ Das Duell und der germaniſche Ehr⸗
begriff “ ( 1896 , Kaſſel ) .

1. Die Gottesurteile .

Schon die Geſchichte der erſten Menſchenfamilie kennt

ein Gottesurteil ( „ Da ſah der herr auf Abel und ſeine
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Gaben , aber auf Rain und ſeine Gaben ſah er nicht “) —

auch ein Duell , wenn man den Brudermord ſo nennen will .
Das ganze Alte Teſtament iſt reich an Gottesurteilen

( Abraham bei der Brautwahl für Iſaak , Berufung Harons

zum Prieſtertum , Gedeon , Fluchwaſſer bei Anklagen auf
Ehebruch ) , die ihre Krönung in dem weltbekannten Zwei⸗
kampf zwiſchen David und Goliath erhielten , ein Zwei⸗
kampf , geführt im Namen Gottes und für die Sache Gottes .
Der an der Wiege der Menſchheit ſtehende Glaube an

Gotteszeichen und Gottesurteile fand eine reichliche Hus⸗

geſtaltung im gläubigen mittelalter , mächtig gefördert
durch den Grundſatz des altdeutſchen Strafprozeſſes , wo⸗

nach nicht der Kläger die Schuld des Beklagten zu beweiſen
hatte , ſondern der Angeklagte den Beweis ſeiner Unſchuld
liefern mußte . Ronnte er Zeugen auftreiben , gut , wenn

nicht , ſo konnte er , falls er ein freier Mann war , durch
einen Eid ſeine Unſchuld beweiſen und ſich hierbei nach
„Eideshelfern “ umſehen , die ſeine Unbeſcholtenheit be⸗

eidigen mußten und erklärten , daß ſie den Ungeklagten
nicht der Tat für fähig hielten . Das Beweismittel im Eid
war Gott ; ihn rief man als Zeugen der Wahrheit auf .
War aber Gott einmal Zeuge , ſo lag es dem Mittelalter

ungemein nahe , Gott auch als Richter anzurufen ; ſo hat
man die Gottesgerichte oder Ordalien vor ſich .

Ihre Sorm war eine mannigfache und vielgeſtaltige :
das Cosgericht , die Feuerprobe , die Waſſerprobe , die Kreuz⸗
probe , das Sarggericht , das Abendmahlgericht ( für Prieſter )
und der gerichtliche Zweikampf ( für Freie und Adelige) .
„ Das Inſtitut der Ordalien war tief in die Volksſitte und
in den Volksglauben eingewurzelt , und es war , ſo ſehr die

Kirche es mißbilligte , unmöglich , dasſelbe auf einmal zu
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vernichten . Sie mußte ſich daher nach der Bekehrung der

germaniſchen Völker zum Chriſtentume damit zufrieden⸗

ſtellen , daß ſie die Fäden , womit jenes Inſtitut mit der

ganzen heidniſchen Superſtition zuſammenhing , zerriß und

dasſelbe , indem ſie es unter ihre beſondere Obhut ſtellte ,

gleichſam chriſtianiſierte . Die Mißbilligung der Kirche war

nicht ſo ſehr gegen das Prinzip der Ordalien inſofern ge⸗

richtet , als ſie anerkannte , Gott könne auf wunderbare

weiſe , wie die hiſtoriſchen Beiſpiele des Alten Bundes

dartun , entſcheiden , als vielmehr gegen die Provokationen

ſolcher Entſcheidungen , für welche Gott gar keine Der⸗

heißungen gegeben hatte . “ ( Georg Philipps am 29 . März

1847 in der Akademie der Wiſſenſchaften zu München . )

Die Kämpfe der Päpſte gegen die Ordalien ſind bekannt ;

aber erſt Innocenz VI . erzielte einen vollen Erfolg , indem

es ihm gelang , die Ordalien aus dem kanoniſchen Prozeſſe

hinauszuſchaffen ; doch im weltlichen Verfahren dauerten

ſie noch lange fort , beſonders der

2. gerichtliche Zweikampf .

Derſelbe war ein Vorrecht des freien und adeligen

Mannes ; er wurzelte in dem Boden der Ordalien ; Gott

ſollte Richter ſein . Das Gericht nahm ihn als Beweismittel

auf und umgab ihn mit religiöſen Zeremonien , entſprechend

der allgemeinen Volksauffaſſung , „ daß über Recht und

Unrecht , Schuld oder Unſchuld Gott allein urteilen könne “ .

Der Zweikampf wurde weſentliches Beweismittel , war

aber nicht Strafe und Sühne ſelbſt . Die erſten Spuren des

gerichtlichen Zweikampfes finden ſich im 6. Jahrhundert ;
Burgunder , Longobarden und Sachſen führten ihn bei ſich

ein , Wilhelm der Eroberer verpflanzte ihn nach England .
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